
DIE ABTEILUNG 4

Kommunale Verwaltungsorganisation

berät Kommunen aller Größen in den Fragen der Orga-
nisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Sie 
arbeitet unabhängig von der Prüfung. Wesentliche Be-
reiche sind die Kernverwaltung sowie Hilfsbetriebe und 
kommunale Einrichtungen. Art und Umfang der Bera-
tung richten sich nach Bedarf und Zielsetzung:

 vertiefte Untersuchung der gesamten Verwaltung  
    oder von Teilbereichen,
 Organisationscheck, Kurzberatung,
 moderierende und prozessbegleitende Beratung 
    im Rahmen von themenzentrierten Arbeits- 
    und Projektgruppen,
 Stellenbewertungen, Mitwirkung in Stellenbe- 
    wertungskommissionen.

Sie prüft die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der 
ADV-Programme von erheblicher finanzwirtschaftlicher 
Bedeutung, soweit diese

 im Rechnungswesen sowie 

 zur Feststellung und Abwicklung von Zahlungs-  
    verpflichtungen eingesetzt werden.

Sie kann sonstige Programme von erheblicher kommu-
nalwirtschaftlicher, betriebswirtschaftlicher oder statis-
tischer Bedeutung und Verbreitung prüfen.

DIE ABTEILUNG 3

Kommunalwirtschaft und 
Allgemeine Kommunalverwaltung 

unterstützt die Allgemeine Finanzprüfung und bearbei-
tet prüfungsrelevante Grundsatzfragen. Sie berät die 
Kommunen in den Bereichen

 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 

 Kommunales Unternehmensrecht und Beteiligungs- 
    gesellschaften, 

 Öffentliches Dienst- und Tarifrecht,

 Beschaffungen,

 Soziale Leistungen und Einrichtungen,

 Kommunalabgaben,

 städtebauliche Verträge, Sanierungsmaßnahmen 
    und Kostenvereinbarungen bei Straßen,

 Konzessionsverträge. 

 

DIE ABTEILUNGEN 1 + 2

Allgemeine Finanzprüfung

prüfen in regelmäßigen Abständen oder auf Antrag 
landesweit im kommunalen Bereich die Gesetzmäßig-
keit

 der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
    kommunaler Körperschaften sowie deren 
    Vermögensverwaltung,

 der Wirtschaftsführung und des Rechnungs-
    wesens bei ihren Sondervermögen und

 der Betätigung und ggf. auch der Haushalts- 
    und Wirtschaftsführung bei ihren Unternehmen  
    und Einrichtungen in Privatrechtsform.

Prüfungsbegleitend beraten die Abteilungen die Kom-
munen auch bei wesentlichen Beurteilungs- und Zweck-
mäßigkeitsfragen der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung. Eine Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeits-
kontrolle gehört nicht zur überörtlichen Prüfung.

DIE ABTEILUNG 5

Kommunales Bauwesen

prüft turnusgemäß oder auf besonderen Antrag die 
Bauausgaben der kommunalen Körperschaften. Hierzu 
zählen:

 Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen  
    (VOB/A) 

 Abrechnung von Bau- und Architekten-/Ingenieur-
    leistungen (VOB/B und C, HOAI)

Die Beratungsleistungen der Abteilung, die auf ent-
sprechenden Antrag der Kommunen angeboten werden, 
umfassen alle bautechnischen Fragen der Ausschrei-
bung, Vergabe und Abrechnung von Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen (einschließlich der Architek-
ten-/Ingenieurleistungen) sowie der jeweiligen Ver-
tragsgestaltung. 

Ansprechpartner

in Prüfungsangelegenheiten

Abteilungsleiter Hermann Kopf
Karlsruhe, Tel. 0721 85005-146
*  Hermann.Kopf@gpabw.de

stv. Abteilungsleiter Johann Bierbaum
Stuttgart, Tel. 0711 63671-259
*  Johann.Bierbaum@gpabw.de

in Beratungsfragen

Roland Seufert, Karlsruhe, Tel. 0721 85005-127
*  Roland.Seufert@gpabw.de

Andreas Günther, Stuttgart, Tel. 0711 63671-253
*  Andreas.Guenther@gpabw.de

Organisations- und
Wirtschaftlichkeitsberatung

Fachinnendienst und
Fachspezifische Beratung 

Überörtliche Prüfung und
prüfungsbegleitende Beratung

Prüfung der Bauausgaben und 
baufachtechnische Beratung

Ansprechpartner

Abteilungsleiter Hermann Hornung
Karlsruhe, Tel. 0721 85005-149
*  Hermann.Hornung@gpabw.de

stv. Abteilungsleiter Wolfgang Bohnert
Karlsruhe, Tel. 0721 85005-167
*  Wolfgang.Bohnert@gpabw.de

Abteilungsleiter Günter Oschlies
Stuttgart, Tel. 0711 63671-223
*  Guenter.Oschlies@gpabw.de

stv. Abteilungsleiter Winfried Hanser
Stuttgart, Tel. 0711 63671-222
*  Winfried.Hanser@gpabw.de

 
Ansprechpartner

Abteilungsleiter Erwin Ulmer
Stuttgart, Tel. 0711 63671-237
*  Erwin.Ulmer@gpabw.de

stv. Abteilungsleiter Josef Kindle
Stuttgart, Tel. 0711 63671-148
*  Josef.Kindle@gpabw.de

Ansprechpartner

Abteilungsleiter Otmar Beha
Karlsruhe, Tel. 0721 85005-161
*  Otmar.Beha@gpabw.de

stv. Abteilungsleiter Stefan Ulmer
Karlsruhe, Tel. 0721/85005-168  
*  Stefan.Ulmer@gpabw.de



 

Stellung, Organe, Finanzierung

Die GPA ist eine selbständige Anstalt des öffentlichen 
Rechts auf der Grundlage eines besonderen Landesge-
setzes mit Dienststellen in Karlsruhe (Hauptsitz) und 
Stuttgart sowie Außenstellen in Kenzingen, Ravensburg 
und Villingen-Schwenningen.

Organe der gpa sind:

  der Verwaltungsrat mit je drei Vertretern / 
Vertreterinnen der Mitglieder des Städtetags, 

 des Gemeindetags und des Landkreistags 
 Baden-Württemberg;

    Vorsitzender des Verwaltungsrats ist derzeit 
    Oberbürgermeister Heinz Fenrich, Karlsruhe;

 der Präsident, der eigenverantwortlich für die 
    Erledigung der Aufgaben der GPA zuständig ist 
    und diese vertritt. 

    Präsident bis zum 30. April 2009 ist Rolf Pfründer, 
    ab 1. Mai 2009 Prof. Klaus Notheis.

Die GPA finanziert sich überwiegend aus Gebühren für 
ihre Leistungen. Ergänzend wird von den Gemeinden 
eine Umlage erhoben.
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Unsere Kunden:
    Die überörtliche Prüfung der Haushalts- und   
    Wirtschaftsführung sowie der Bauausgaben 
    führen wir durch bei

 Gemeinden / Städten mit über 4.000 Einwohnern   
    und den Landkreisen,

 den Gemeindeverwaltungsverbänden, Zweckverbän-  
    den und kommunalen Stiftungen dieser Kommunen,

 beim Kommunalverband für Jugend und Soziales,

 beim Verband Region Stuttgart, dem Verband 
    Rhein-Neckar und den Regional- und Nachbar-  
    schaftsverbänden

 sowie – aufgrund eines besonderen Prüfungsrechts –  
    bei Unternehmen und Einrichtungen dieser Kom-
    munen in Privatrechtsform.

Die Programmprüfung prüft und testiert ADV-Pro-
gramme von erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeu-
tung.

Die Beratungsleistungen der GPA greifen auf einen 
spezialisierten Sachverstand, landesweite Erfahrungen 
und interkommunale Vergleichsmöglichkeiten zurück. 
Bei den zu prüfenden kommunalen Körperschaften er-
folgt sie prüfungsbegleitend. Die besonderen Bera-
tungsleistungen bieten wir auftragsgemäß dem gesam-
ten kommunalen Bereich an.

Postfach 110522, 76055 Karlsruhe
Hoffstraße 1a, 76133 Karlsruhe
Tel. 0721/85005-0
Fax 0721/85005-120
E-Mail: post.ka@gpabw.de

Klopstockstraße 35, 70193 Stuttgart
Tel. 0711/63671-0
Fax 0711/63671-269
E-Mail: post.s@gpabw.de
www.gpabw.de

Wir bieten eine unabhängige,
effektive Prüfung und sachgerechte, 
kostengünstige Beratung für die 
Kommunen. Wir achten auf die 
Umsetzbarkeit unserer Vorschläge 
und auf nachweisliche, nachhaltige 
Verbesserungen der Leistungsfähigkeit, 
Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltung.

Gemeindeprüfungsanstalt
Baden-Württemberg


